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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1936

Norm

ABGB §171 a

ABGB §1042

Rechtssatz

Der gegen die Verlassenschaft des Vaters eines außerehelichen Kindes erhobene Anspruch auf Ersatz des geleisteten

Unterhaltes hat zur Voraussetzung, daß der Vater des außerehelichen Kindes während der Zeit, für die der Ersatz

begehrt wird, nach seinen Vermögensverhältnissen zur Leistung des gesetzlichen Unterhaltes verpflichtet war.
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